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Bekanntmachung 
 
 
Der  für  die  Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands  ‐  SPD  ‐  in  den  Rat  der  Stadt      
gewählte Bewerber, 
 

Mark Julian Esteban Palomo, 
 
hat auf  sein Mandat verzichtet. Der Verzicht  soll mit Ablauf des 31.12.2019 wirksam 
werden. 
 
Als Nachfolgerin wird die unter der lfd. Nr. 4 der Reserveliste der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands ‐ SPD ‐ benannte Bewerberin 
 

Schmidt, Sabine 
Krummacherstr. 107 
42115 Wuppertal 
geboren 1974 in Wuppertal 

 
festgestellt.  
 
Gegen  diese  Feststellung  kann  binnen  eines  Monats  beim Wahlleiter  für  das  Stadtgebiet 
Wuppertal,  Johannes‐Rau‐Platz  1,  42269 Wuppertal,  Einspruch  eingelegt werden.  Der  Ein‐
spruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. Die Frist zur 
Erhebung eines Einspruchs beginnt am Tage dieser Bekanntmachung. 
 
 
Wuppertal, den 5. Dezember 2019 
 
Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
gez.  
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Bekanntmachung 
 

Vertretungsberechtigte des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser Wuppertal 
 
Gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung für den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal vom 
25.03.2013 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der derzeit geltenden Fassung sind der Kreis der Vertretungsberechtigten und der 
Beauftragten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefugnis von der Betriebsleitung öffentlich bekannt 
zu machen. 
 
Die Bekanntmachung der Vertretungsberechtigten des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser 
Wuppertal vom 20.11.2018 (Der Stadtbote Nr. 39/2018) wird durch die folgende neue 
Bekanntmachung ersetzt: 
 
Zur Wahrnehmung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser Wuppertal hat der 
Rat der Stadt Wuppertal am 18.11.2019 mit Wirkung ab dem 01.12.2019 Herrn Norbert Dölle als 
Betriebsleiter abberufen sowie Frau Nina Gertz und Frau Christina Nickel zu Betriebsleiterinnen 
bestellt. 
 

1. Die Betriebsleiterinnen leiten den Eigenbetrieb selbstständig, soweit nicht durch die 
Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung etwas anderes 
bestimmt ist. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Dazu 
gehören alle Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung eines einwandfreien Betriebes laufend 
notwendig sind, insbesondere der innerbetriebliche Personaleinsatz, die Anordnung der 
notwendigen Instandhaltungsarbeiten und der laufenden Netzerweiterungen, Beschaffungen 
von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investitionsgütern des laufenden Bedarfs und die 
Ersatzbeschaffung von Betriebsmitteln im Rahmen des Wirtschaftsplans. 

 

2. Die Betriebsleiterinnen sind für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich 
und haben die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. 

 

3. Die Betriebsleiterinnen vertreten die Stadt in den Angelegenheiten des Eigenbetriebs 
gemeinschaftlich, sofern die Gemeindeordnung oder die Eigenbetriebsverordnung keine 
anderen Regelungen treffen.  

 

4. Die Betriebsleiterinnen zeichnen unter dem Namen „Eigenbetrieb Wasser und Abwasser 
Wuppertal“ ohne Angabe eines Vertretungsverhältnisses mit dem Zusatz Betriebsleiterin. Die 
übrigen Dienstkräfte unterschreiben „Im Auftrag“, sofern sie hierzu ermächtigt sind.  
 

5. Formbedürftige Verpflichtungserklärungen im Sinne der Gemeindeordnung NRW werden – 
soweit sie nicht zu den Geschäften der laufenden Betriebsführung gehören – von der 
Oberbürgermeisterin bzw. dem Oberbürgermeister oder ihrer/seiner allgemeinen Vertretung 
und von den Betriebsleiterinnen unterzeichnet.  

 
Wuppertal, den 02.12.2019 
 
Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal 
 
 
 
Gez. Gertz   Gez. Nickel 
Betriebsleiterin   Betriebsleiterin 
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Abschließender Vermerk der gpaNRW 

 

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung i.V.m. 

Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des Betriebes Alten- und 

Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 

31.12.2018 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH, Koblenz, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 02.08.2019 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt.  

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, Wuppertal: 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, Wuppertal, - 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Lagebericht der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, Wuppertal, für das Wirtschaftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den 

ergänzenden Bestimmungen der Pflege-Buchführungsverordnung und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom            

1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften 

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Pflege-

Buchführungsverordnung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit        

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 

beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung 

mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 

Bestimmungen der Pflege-Buchführungsverordnung in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 

Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 

falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 

entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 

der Pflege-Buchführungsverordnung entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein- Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
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der Pflege-Buchführungsverordnung zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 

die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und 

ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 

der Pflege-Buchführungsverordnung entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 

Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 

Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 

die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 

Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 

beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 

auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 

besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 

führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 

fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes- 

entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung. 

 

  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-

fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 

den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 

die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 

liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 

dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
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Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH 

ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 

Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 

gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 

und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich. 

Herne, den 18.11.2019 

gpaNRW 

Im Auftrag 

 

Matthias Middel 
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Bekanntmachung der WSW Energie & Wasser AG 

Die folgenden Preise WSW TALWÄRME CLASSIC gelten ab dem 01. Januar 2020 

 

 
 

 netto1)  
 
 brutto  

 
Leistungspreis EUR/kW/a 28,88 34,37 
Arbeitspreis Cent/kWh  5,05  6,01 
Kondensatpreis EUR/m³  5,50  6,55 
 
1)Alle Preisangaben sind Nettopreise und die Umsatzsteuer wird in der jeweiligen 
Höhe, zurzeit 19 Prozent, erhoben. Maßgeblich sind die Nettopreise. 
Rundungsdifferenzen bei der Berechnung der Bruttopreise sind möglich. 
 
Die seit dem 01. Juli 2012 geltenden Messpreise bleiben unverändert. 
 
Die Veröffentlichung unserer allgemeinen Versorgungsbedingungen für die 
Fernwärmelieferungen der WSW Energie & Wasser AG finden Sie im 
Bundesanzeiger.  
 
Für Rückfragen und Beratung stehen wir Ihnen unter den folgenden Kontaktdaten 
gern zur Verfügung: 
 

E-Mail: talwaerme@wsw-online.de 
Tel.: 0202 569-51 55 
Fax: 0202 569-80 51 55 
 

 

 Wuppertal, den 18. Dezember 2019, WSW Energie & Wasser AG 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
 
Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 
 
1. Aufgebote 
 
Aufgebote vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 3010988446 
Nr. 3445087707 
Nr. 3011561945 

 
 

 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch 
für kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit 
dem Tag der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld. 
 
 
 
Wuppertal, den 12.12.2019  STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
          Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
2. Kraftloserklärungen 
 
Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 3011683707 
Nr. 3010774457 
Nr. 3425322892 
Nr. 3011157595 
Nr. 3415860604 
 
 
Wuppertal, den 12.12.2019 STADTSPARKASSE WUPPERTAL 
          Der Vorstand 
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